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Töpfereimuseum -  
Ausstellung ‚Walter Dohmen‘
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Beschlüsse des Hauptausschusses vom 25.06.2026:

21. Jahrgang  I  Freitag, 10. Juli 2026  I  Nr. 28 / 2026

ÖFFENTLICHE SITZUNG:
Top 2. - Vorlage 99/2026:
Tagebau Inden;
Abschlussbetriebsplan sachlicher Teil 2 - Oberflächenentwässerung 
für die Restfläche Braunkohlenpläne Inden I + II
Stellungnahme der Gemeinde Inden
Der im Anhang beigefügte Entwurf der Stellungnahme der Gemeinde Inden 
bzgl. des Antrages auf Oberflächenentwässerung, wird mit den Ergänzungen 
bezüglich der nachrichtlichen Darstellung der Brücke über den Lamers-
dorfer Kanal sowie der Ersatzstraße wie im Braunkohlenplan einstimmig 
beschlossen.
Top 3. - Vorlage 123/2026 1. Ergänzung:
Sachstand zur Antragstellung für das Förderprogramm REVIER.
GASTALTEN - Energetische Sanierung kommunaler Gebäude
hier: Abschließende Priorisierung der Antragstellung
Der Hauptausschuss beschließt gem. § 60 Abs.1 S.1 GO NRW:
Die Verwaltung wird beauftragt und ermächtigt, die angedachten Anträge 
für die Energetische Sanierung kommunaler Gebäude fristgerecht bis zum 
30.06.2026 fertigzustellen und einzureichen.
Dabei ist die aus dem Förderprogramm der Gemeinde Inden zugeteilte 
Höchstfördersumme in Höhe von 1.036,014,55 € zu berücksichtigen, sodass 
eine Priorisierung der Anträge wie folgt einzuhalten ist:
1.)	 Bartze Hof Lamersdorf
2.)	 Turnhalle Lucherberg
3.)	 Alte Schule Frenz
4.)	 Goltsteinschule Inden/Altdorf
Da zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung noch keine konkrete Kostenaufstel-
lung zur Verfügung stand, wird derzeit von einer möglichen Gesamtförderung 
des Bartze Hof ausgegangen.
Im Zweifelsfall, nach Berücksichtigung des Projektes Bartze Hof, zur Verfü-
gung stehende weitere Fördermittel sollen unter Erklärung der Bereitstellung 
des Eigenanteils für die Umsetzung der energetischen Sanierung der Turn-
halle Lucherberg eingesetzt werden.
Die Verwaltung wird ermächtigt, die Eigenanteilserklärung für die Turn-
halle Lucherberg in der notwendigen Höhe abzugeben. Bei einem höher 
als 250.000,00 € liegenden notwendigen Eigenanteil ist eine erneute Be-
schlussfassung mittels Dringlichkeitsentscheidung unter Einbeziehung aller 
Fraktionsvorsitzenden bzw. Entscheidung im Gemeinderat am 08.07.2026 
erforderlich.
Die notwendigen Eigenanteile werden über die Mittel gem. NRW-Infra-
strukturgesetz sichergestellt.
Die Antragstellung für die Alte Schule Frenz sowie die Goltsteinschule erfol-
gen der Form halber, ohne die Erklärung der Bereitstellung des notwendigen 
Eigenanteils und haben damit symbolischen Charakter. Eine Ablehnung der 
Anträge wird somit bereits hingenommen.
Aufgrund der durch das Büro Monath zwischenzeitlich übersandten Kosten-
schätzung nach DIN 276 wird ausschließlich der Antrag auf Förderung zur 
Sanierung des „Bartze Hof“ unter Erklärung der Bereitstellung des Eigen-
anteils eingereicht.
Die ursprünglich für die Turnhalle vorgesehenen Eigenmittel i.H.v. 250.000.- € 
max. werden somit für den Bartze Hof bereitgestellt und aus dem Länder- und 
Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz finanziert. 
Die weiteren Anträge werden ohne die Erklärung der Bereitstellung der 
Eigenanteile der Form halber gestellt.
Top 4. - Vorlage 134/2026:
Dringlichkeitsliste Investitionen 2026

Es wird nochmals dargelegt, dass die Liste nur der Kreditermächtigung dient 
und kein Beschluss über die Maßnahme allgemein ist. 
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat die dieser Vorlage beigefügte Dring-
lichkeitsliste A+B
Punkte 1-17: einstimmig, Punkt 18: mehrheitlich (siehe Tabelle)

Top 5. - Vorlage 130/2026:
Asylangelegenheiten;
hier: Reinigung der Gemeinschaftsunterkünfte - Antrag der CDU-
Fraktion vom 11.06.2026
Der Hauptausschuss beschließt einstimmig:
Die Verwaltung wird beauftragt, für die nächstmögliche Sitzung des Haupt-
ausschusses einen gemeinsamen Austausch mit den zuständigen Vertretern 
des Kreises Düren zu organisieren. Ziel des Dialogs ist die transparente 
Darstellung der rechtlichen Grundlagen, der Kostenstruktur sowie möglicher 
Optimierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Reinigungs- und 
Hygieneleistungen in den Gemeinschaftsunterkünften insbesondere auf 
dem Bäko-Gelände. 
Top 6. - Vorlage 137/2026:
Breitbandausbau Kreis Düren - Vorgesehene strategische Umset-
zung der Gigabit-Richtlinie 2.0 des Bundes in der Fassung vom 
31.03.2026
Einstimmig bei 0 Enthaltungen empfiehlt der Ausschuss dem Rat folgenden 
Beschluss zu fassen:
Der Rat der Gemeinde Inden beschließt einstimmig, den Kreis Düren zu er-
mächtigen, auf der Grundlage der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung 
des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik 
Deutschland“ - Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit_RL 2.0), in der 
Fassung der 3. Änderung vom 31.03.2026, sowie der Förderrichtlinie des 
Landes NRW als Ko-Finanzierer, stellvertretend für die Gemeinde Inden die 
Antragstellung, Abwicklung und Umsetzung des geförderten Gigabitaus-
baus im Rahmen der Richtline auf unserem Gemeindegebiet federführend 
vorzunehmen. Eine Antragsstellung soll zum Stichtag 15. September 2026 
erfolgen.
Zum Abschluss der notwendigen Kooperationsvereinbarung und zur Bereit-
stellung des möglichen Eigenanteils werden gesonderte Beschlüsse herbei-
geführt.
NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG:
Top 2. - Vorlage 84/2026:
Grundstücksangelegenheit
Einstimmig bei 0 Enthaltungen wird folgender Beschluss gefasst:
Die Verwaltung wird einstimmig beauftragt und ermächtigt
1.)	 Eine noch abschließend zu vermessende Teilfläche von rd. 1.000 m² des 

Flurstückes Gemarkung Lamersdorf, an eine Unternehmensgruppe zu 
veräußern.

	 Die Veräußerung erfolgt zum Zwecke der Errichtung eines Mehrfamilien-
hauses mit Garagen und unter der Maßgabe der Bebauung innerhalb 
von 5 Jahren nach Erwerb.
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2.)	 Mit der Veräußerung geht einher, dass die Verwaltung im Rahmen der 
rechtlichen Möglichkeiten die notwendigen Befreiungen von den Festset-
zungen des Bebauungsplanes erteilt und ebenfalls notwendige Aspekte 
des sog. „Bauturbo“ im Genehmigungsverfahren berücksichtigt. Dies 
ist für die gewünschte Ausnutzung des Dachgeschosses erforderlich.

Top 3. - Vorlage 138/2026:
Grundstücksangelegenheit
Einstimmig bei 0 Enthaltungen empfiehlt der Ausschuss dem Rat folgenden 
Beschluss zu fassen:
Auf Antrag der CDU-Fraktion wird der TOP einstimmig auf die 
nächste Ratssitzung am 08.07.2026 vertagt. 

Top 4. - Vorlage 89/2026:
Vertragsangelegenheiten

Bei 3 Enthaltungen, 0 Nein-Stimmen und 9 Stimmen dafür empfiehlt der 
Ausschuss dem Rat, folgenden Beschluss zu fassen: 
1.	 Eine kommunale Dienstleistungsgesellschaft wird mit der Ausschrei-

bung der Versicherungsdienstleistungen der Gebäudeversicherungen 
mit den dazugehörigen Sachversicherungen der Gemeinde Inden zum 
31.12.2027 beauftragt.

2.	 Zur Vorbereitung der Ausschreibung wird eine externe Beratungsleistung 
beauftragt, die die Erstellung der Leistungsbeschreibung (LV) für die 
Ausschreibung unterstützt.

3.	 Zur Sicherung von Ansprüchen nach Schadensereignissen und zur Ver-
hinderung einer Kündigung wird die Selbstbeteiligung der Gebäudever-
sicherung der Goltstein-Schule bis zum 31.12.2027 erhöht.

Stefan Pfennings

Bürgermeister

Neuer Radservice am Indemann
ADAC Radservice-Station eröffnet

Die Gemeinde Inden freut sich über 
einen neuen Service für alle, die mit 
dem Fahrrad, Kinderwagen, Skate-
board oder Rollstuhl unterwegs sind: 
Auf dem Parkplatz am Indemann 
wurde eine ADAC Radservice-Sta-
tion eröffnet. Die 1,50 Meter hohe 
Reparatursäule ist mit hochwertigem 
Werkzeug ausgestattet und rund um 
die Uhr frei zugänglich.
Mit der Station lassen sich kleine-
re Reparaturen direkt vor Ort erle-
digen. So kann beispielsweise mit 
der Fußluftpumpe der Reifendruck 
angepasst oder mit dem Maulschlüs-
selset ein lockeres Rad festgezogen 
werden. Auch für Gäste, die den In-
demann mit dem Fahrrad ansteuern, 
bietet die neue Station damit schnel-
le und unkomplizierte Hilfe.
„Die Fahrradreparaturstation ist ein 
sichtbares Zeichen für nachhaltige 
Mobilität und für eine Gemeinde, 
die Radfahrerinnen und Radfahrer 
willkommen heißt. Mit Blick auf 
mehr als 200.000 Besucherinnen 
und Besucher im Jahr und das ent-
stehende Besucherzentrum ist sie 
ein wichtiger Baustein für die Wei-
terentwicklung dieses besonderen 
Ortes. Unser Dank gilt dem ADAC für 
dieses wertvolle Engagement“, sagt 

Stefan Pfennings, Bürgermeister der 
Gemeinde Inden.
Der Standort am Indemann wur-
de bewusst gewählt. Der weithin 
sichtbare Aussichtspunkt ist eines 
der bekanntesten Ausflugsziele im 
indeland und wird regelmäßig von 
Radtouristen angesteuert.
„Fast täglich machen Radtouris-
ten am Indemann Station. Für sie 
ist die neue Reparaturstation ein 
praktischer Service genau dort, wo 
er gebraucht wird. So schaffen wir 
schnell und unkompliziert einen ech-
ten Mehrwert an diesem Standort“, 
erläutert Yvonne Doderer, Tourismus-
beauftragte der Gemeinde Inden.
Auch aus Sicht der Entwicklungsge-
sellschaft indeland stärkt die neue 
Station den Freizeit- und Tourismus-
standort. „Der Indemann ist einer 
der zentralen Anziehungspunkte im 
indeland. Mit dem entstehenden 
Infozentrum indeland wird die Fre-
quenz am Indemann weiter steigen. 
Die Fahrradreparaturstation ergänzt 
diesen Standort sehr sinnvoll und 
stärkt ihn als Ziel einer aktiven Frei-
zeitregion“, betont Christian Rast, 
Geschäftsführer der indeland Ent-
wicklungsgesellschaft GmbH.
Der ADAC Nordrhein baut seit Mai 

2024 in seinem Regionalclub-Ge-
biet, den Regierungsbezirken Köln 
und Düsseldorf, ein Netz von Radser-
vice-Stationen auf. Rund 50 Statio-
nen wurden bereits an viel genutzten 
Radwegen oder besonderen Freizeit-
orten aufgestellt. Im indeland gibt es 
eine weitere ADAC Radservice-Sta-
tion in Jülich. Die Stationen werden 
im Übrigen in der Region hergestellt: 
in der Caritas Betriebs- und Werk-
stätten GmbH in Eschweiler.

„Zunehmend mehr Menschen stei-
gen auf dem Weg zur Arbeit auf das 
Fahrrad um oder sind in der Freizeit 
mit dem Rad unterwegs. Der Radver-
kehr ist ein wichtiger Bestandteil der 
Mobilität. Unsere Stationen bieten 
bei einer Panne schnelle Hilfe und 
bereichern wichtige Pendlerrouten, 
Knotenpunkte oder besondere Frei-
zeitorte wie hier in Inden“, erklärt 
Walter Kaulen, Vorstand des ADAC 
Nordrhein.
 

von links: Yvonne Doderer, Gemeinde Inden, Bürgermeister Stefan 
Pfennings, Christian Rast, Geschäftsführer indeland, und Walter 
Kaulen, Vorstandsmitglied ADAC
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Vermietungsanzeige
3 Neubauwohnungen Römerstraße 3 in Inden zu vermieten

Veranstaltungen:

Zur Vermietung stehen drei hochwertige, gemeindeeigene Neubauwoh-
nungen in ruhiger Wohnlage. Die Wohnungen überzeugen durch moderne 
Grundrisse, helle Räume und eine gehobene Ausstattung.
Objektübersicht
1. 3-Zimmer-Wohnung - Erdgeschoss
•	 Wohnfläche: 88 m²
•	 Kaltmiete: 1.105,50 €
•	 Terrasse mit direktem Zugang zum Gemeinschaftsgarten
•	 Tageslichtbad mit begehbarer Dusche und Badewanne
•	 zzgl. personenbezogene Nebenkosten
•	 barrierefrei erreichbar
2. 3-Zimmer-Wohnung - 1. Obergeschoss
•	 Wohnfläche: 89 m²
•	 Kaltmiete: 1.110,63 €
•	 Tageslichtbad mit begehbarer Dusche und Badewanne
•	 zzgl. personenbezogene Nebenkosten
3. 4-Zimmer-Wohnung - 1. Obergeschoss
•	 Wohnfläche: 102 m²
•	 Kaltmiete: 1.276,00 €
•	 Balkon
•	 Tageslichtbad mit begehbarer Dusche und Badewanne
•	 zzgl. personenbezogene Nebenkosten
Ausstattung & Highlights
•	 Neubau nach KfW-Standard 55
•	 Barrierefreie Bauweise im gesamten Objekt
•	 Erdgeschosswohnungen barrierefrei erreichbar
•	 Helle, moderne Grundrisse
•	 Tageslichtbäder mit begehbarer Dusche, Badewanne
•	 Terrasse im Erdgeschoss mit Gartenzugang

•	 Balkon im Obergeschoss
•	 Außenrollläden
•	 Fußbodenheizung in allen Wohnungen
•	 Fliesenbelag in den Bädern und PVC-Belag in Holzoptik in allen Wohn-

räumen
Fazit
Einfach einziehen und wohlfühlen - moderne Neubauqualität in attraktiver 
Wohnlage.
Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Andrea Hansen, Gemeinde Inden unter 
Tel.: 0 24 65 - 39 45 oder unter ahansen@inden.de gerne zur Verfügung.
Weitere Bilder finden Sie auf der Startseite unserer Website unter  
www.inden.de.

Aussenansicht Römerstraße 

Lamersdorf:
11.07.2026, 20:00 Uhr, Eröffnung Schützenfest
12.07.2026, 14:30 Uhr, Festzug
13.07.2026, 11:00 Uhr, Frühschoppen im Festzelt

13.07.2026, 20:00 Uhr, Königsball mit Feuerwerk
14.07.2026, 16:00 Uhr, Preisvogelschießen & Königsbier im Bartze Hof
Schophoven:
15.-19.07.2026, Sportwoche FC Victoria Pier-Schophoven
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Ferienzeit ist Reisezeit!

21. Jahrgang  I  Freitag, 10. Juli 2026  I  Nr. 28 / 2026

In wenigen Wochen beginnen in NRW die Sommerferien und damit für viele 
auch die Reisezeit.
Das Bürgerbüro der Gemeinde Langerwehe rät dazu, Ihre Ausweisdokumente 
rechtzeitig auf Gültigkeit zu überprüfen. Um den gestiegenen Terminbedarf 
abzudecken, werden morgens zwischen 07:30 Uhr und 08:00 Uhr noch 
tagesaktuelle Termine freigeschaltet.
Bei sehr dringenden Anliegen bitten wir Sie Kontakt mit den Kolleginnen aus 
dem Bürgerbüro aufzunehmen, telefonisch oder per E-Mail.
Bitte beachten Sie, dass auch Kinder (0-16 Jahre) ein gültiges Ausweis-
dokument besitzen müssen, wenn die Reiseroute durch das Ausland führt.
Die Lieferzeiten betragen zum jetzigen Stand ca. 2-3 Wochen für Personal-
ausweise, 5-6 Wochen für Reisepässe.
Express-Reisepässe sind innerhalb von vier Arbeitstagen fertig. Für diese 
fällt eine Mehrgebühr von 32,-€ an. Vorläufige Dokumente können erst 
dann ausgestellt werden, wenn die Zeit für einen Express-Reisepass nicht 
mehr ausreichend ist.
Bitte vergewissern Sie sich, dass die vorläufigen Dokumente vom jeweiligen 
Einreiseland akzeptiert werden.
Belesen Sie sich bitte auf unserer Internetseite, welche Unterlagen Sie noch 
für die Beantragung von Ausweisdokumenten benötigen.

Eine gute Vorbereitung ist die Grundlage für einen entspannten Start in die 
Sommerferien 2026.
Wir wünschen allen Schulkindern tolle Sommerferien und allen Mitbürge-
rinnen und Mitbürgern einen schönen Sommer.
 

Reisezeit

Hinweisbekanntmachung
Folgende Niederschriften können auf der Homepage der Gemeinde Langer-
wehe unter https://ratsinfo.langerwehe.de abgerufen werden:
Niederschrift über die 6. Sitzung des Rates der Gemeinde Langerwehe am 
29.04.2026
Niederschrift über die 3. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus, 
Mobilität, Umwelt und Energie am 02.06.2026
Niederschrift über die 2. Sitzung des Rechnungsprüfungs- und Wahlprüfungs-
ausschusses am 11.06.2026

Kultur-Schecks NRW
Kulturelle Veranstaltungen bereichern das Gemeindeleben, schaffen Be-
gegnungen und stärken den Zusammenhalt. Mit den Kultur-Schecks Nord-
rhein-Westfalen unterstützt das Land NRW gemeinnützige Vereine, Initiativen 
und Organisationen im ländlichen Raum, auch in Langerwehe, mit einem 
Festbetrag von 500 Euro für öffentliche Kulturveranstaltungen.
Weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage (www.langerwehe.de).

Neuer Spieleschrank in Langerwehe

v. l. n. r.: Bürgermeister Moritz Pelzer, Hans Christian Scholz, Sandra 
Ahrendt-Ilsemann und Heike Partell

Am Pochmühlenweg 50 gibt es ab sofort einen öffentlichen Spieleschrank. 
Nach dem Prinzip eines Bücherschranks können dort Gesellschaftsspiele 
kostenlos ausgeliehen, getauscht oder wieder zurückgebracht werden - ein 
Angebot für Kinder, Jugendliche und Familien.
Weitere Informationen zum Spieleschrank und zur Nutzung finden Sie auf 
unserer Homepage.
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Lesefreude wecken und Zukunft schenken
Gemeinde Langerwehe unterstützt LESEMENTOR Düren

Lesen ist weit mehr als eine schulische Fähigkeit, es ist der Schlüssel zu Bil-
dung, gesellschaftlicher Teilhabe und persönlichen Zukunftschancen. Umso 
wichtiger ist es, Kinder frühzeitig beim Lesenlernen zu unterstützen. Die 
Gemeinde Langerwehe begrüßt deshalb das Engagement von LESEMENTOR 
Düren und möchte die wichtige Arbeit des Vereins sichtbar machen.
Zu einem Austausch im Rathaus begrüßten Bürgermeister Moritz Pelzer 
und Myrjam Passing, Strukturwandelmanagerin der Stabsstelle Gemeinde-
entwicklung, die Vorstandsmitglieder Heidi Becker und Peter Becker von 
LESEMENTOR Düren.
LESEMENTOR verfolgt ein bundesweit bewährtes Konzept: Ein:e Lesemen-
tor:in begleitet ein Kind über einen längeren Zeitraum in einer individuellen 
Lesestunde pro Woche. Das Kind erhält dabei ungeteilte Aufmerksamkeit, 
Förderung und Wertschätzung. Das sogenannte 1:1-Prinzip gilt als zentrale 
Grundlage des Erfolgs von LESEMENTOR.
„Wer Kindern Zeit schenkt, stärkt nicht nur ihre Lesekompetenz, sondern 
auch ihr Selbstvertrauen“, betont Bürgermeister Moritz Pelzer.
Heidi Becker von LESEMENTOR Düren ergänzt: „Wir möchten Kindern die 
Freude am Lesen zurückgeben und ihnen damit bessere Perspektiven für 
ihre Zukunft eröffnen. Denn Lesekompetenz ist eine wichtige Grundlage für 
Bildung, gesellschaftliche Teilhabe und viele weitere Chancen im Leben.“
Wie wird man eigentlich Lesementor:in? Welche Unterstützung gibt es? Und 
warum ist Leseförderung heute wichtiger denn je? Die Antworten gibt es in 
unserem ausführlichen Artikel auf der Homepage.
Die Gemeinde Langerwehe bedankt sich herzlich bei allen Ehrenamtlichen, 
die sich bereits engagieren, und bei denjenigen, die überlegen, diesen Weg 
künftig mitzugehen. Denn jede Stunde Leseförderung kann dazu beitragen, 
einem Kind neue Perspektiven zu eröffnen.

von links nach rechts: Heidi Becker (Vorstand LESEMENTOR Düren), 
Bürgermeister Moritz Pelzer, Myrjam Passing (Strukturwandelma-
nagerin der Stabsstelle Gemeindeentwicklung) und Peter Becker 
(Vorstand LESEMENTOR Düren)

Satzung über die Erhebung von Gebühren  
für die Durchführung der Brandverhütungsschau  
in der Gemeinde Langerwehe vom 19.06.2026
Präambel
Der Rat der Gemeinde Langerwehe hat in seiner Sitzung am 18.06.2026 
aufgrund des § 52 Abs. 5 Satz 1 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 Satz 1 des Ge-
setzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 
(BHKG) vom 1.12.2015 (GV. NRW. S. 885), der §§ 7 und 41 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) und der §§ 1,2, 4 und 
5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21.10.1969 (GV NW S. 712) in den jeweils geltenden Fassungen folgende 
Satzung beschlossen:
§ 1 Zweck der Brandverhütungsschau
1.	 Die Brandverhütungsschau dient dem Zweck, präventiv zu prüfen, ob 

Gebäude und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder ex-
plosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder 
bei einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder erhebliche 
Sachwerte gefährdet sind, den Erfordernissen des abwehrenden Brand-
schutzes entsprechen.

2.	 Die Prüfung der Erfordernisse des abwehrenden Brandschutzes dient der 
Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie 
der Anordnung von Maßnahmen, die der Entstehung eines Brandes oder 
der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand 
oder Unglücksfall die Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz 

von Sachwerten sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen.
§ 2 Gebührenpflichtige Amtshandlungen
1.	 Gebührenpflichtig sind die Leistungen
2.	 zur Durchführung der Brandverhütungsschau im Sinne von § 1 ein-

schließlich deren Vor- und Nachbereitung sowie An- und Abfahrt. Dies 
gilt auch in den Fällen, in denen die für die Brandverhütungsschau 
zuständige Dienststelle an wiederkehrenden Prüfungen der Bauaufsichts-
behörde beteiligt ist und dabei zugleich eine Brandverhütungsschau 
vornimmt

3.	 infolge erforderlicher Nachbesichtigungen (Nachschau).
4.	 Unberührt bleibt das Recht anderer Behörden, insbesondere der Bau-

aufsichtsbehörde, zur Erhebung von Gebühren aufgrund besonderer 
Vorschriften, wenn sie in eigener Zuständigkeit an der Durchführung der 
Brandverhütungsschau teilgenommen haben oder nach Durchführung 
der Brandverhütungsschau tätig geworden sind.

§ 3 Gebührenmaßstab
1.	 Die Gebühren werden nach der Dauer der Amtshandlung und nach der 

Zahl der notwendigen eingesetzten Kräfte bemessen. Zur Gebühr ge-
hören auch die Kosten für die in Anspruch genommene Fremdleistung.

2.	 Die Bemessung der Gebühren erfolgt im Einzelnen nach den im an-
liegenden Gebührentarif aufgeführten Sätzen. Der Gebührentarif ist 
Bestandteil der Satzung.
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§ 4 Auslagenersatz
Besondere bare Auslagen, die im Zusammenhang mit der Amtshandlung 
entstehen, sind zu ersetzen, auch wenn eine Befreiung von der Gebühr für 
die Amtshandlung besteht.
§ 5 Zeitliche Folge der Brandschau
1.	 Die zeitliche Folge der Brandverhütungsschau richtet sich bei Objekten, 

die Gegenstand von Sonderverordnungen oder baurechtlichen Anord-
nungen sind, nach den entsprechenden baurechtlichen Vorschriften. Im 
Übrigen ist die Brandverhütungsschau je nach Gefährdungsgrad der 
in der Anlage 2 aufgeführten Objekte in Zeitabständen von längstens 
sechs Jahren durchzuführen. Davon unabhängig kann der Zeitabstand 
aufgrund einer neuen Gefährdungsanalyse verkürzt werden.

2.	 Fehlen Vorschriften zu den Zeitabständen der Brandverhütungsschau, 
werden diese von der Gemeinde unter Berücksichtigung des Gefähr-
dungsgrades von Objekten nach pflichtgemäßem Ermessen festgelegt.

§ 6 Gebührenschuldner
1.	 Gebührenschuldner ist der/die Eigentümer/in, der/die Besitzer/in oder 

der/die sonstige Nutzungsberechtigte des Brandverhütungsschau unter-
worfenen Objektes. Mehrere Personen im Sinne des Satzes 1 haften als 
Gesamtschuldner/innen.

2.	 Gebührenfreiheit besteht unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
jeweils geltenden Fassung.

§ 7 Entstehung, Festsetzung, Fälligkeit, Stundung, Erlass der Ge-
bühr
1.	 Die Gebühr entsteht mit Abschluss der Amtshandlung und wird durch 

Bescheid festgesetzt. Sie wird Monat nach Bekanntgabe des Bescheids 
an den Gebührenschuldner fällig.

2.	 Von der Erhebung der Gebühr kann abgesehen werden, soweit dies 
nach Lage des Einzelfalles eine unbillige Härte wäre oder aufgrund 
gemeindlichen Interessen gerechtfertigt ist.

§ 8 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.06.2026 in Kraft. Mit gleichem Zeit-
punkt tritt die bisherige Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Durchführung der Brandschau in der Gemeinde Langerwehe vom 24.Juni 
1999 außer Kraft.
Bekanntmachungsanordnung
Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,
a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b)	 die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht wor-

den,
c)	 der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Langerwehe, den 19.06.2026
Der Bürgermeister
gez. Pelzer
Anlage 1 zur Satzung
über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brand-
verhütungsschau in der Gemeinde Langerwehe vom 19.06.2026
Gebührensätze:
Für die Bemessung der Gebühren nach § 3 der Satzung über die Erhebung 
von Gebühren für die Durchführung der Brandverhütungsschau in der Ge-
meinde Langerwehe vom 19.06.2026 gelten folgende Sätze:
1.	 Durchführung einer Brandverhütungsschau oder einer Nachschau am 

Objekt sowie einer Objektbesichtigung auf Antrag nach Dauer der Amts-
handlung

	 je angefangene 15 Minuten pauschal 25,30 €
2.	 Vorbereitung und/oder Nachbereitung der Brandverhütungsschau ent-

sprechend dem Arbeitsaufwand
	 je angefangene 15 Minuten pauschal 25,30 €
3.	 Angefallene Fahrtkosten
	 Angefallene Fahrtkosten werden entsprechend dem Reisekostengesetz 

Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung abgerechnet.
4.	 Verwaltungsgebühren
	 Je angefangene halbe Stunde 25,00 €
Anlage 2 zur Satzung
über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brand-
verhütungsschau in der Gemeinde Langerwehe vom 19.06.2026
Brandschauobjekte nach Empfehlung der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der 
Berufsfeuerwehren (AGBF) in NRW - Arbeitskreis Vorbeugender Brand- und 
Gefahrenschutz der Landkreise NRW

Ziffer Objektart 

Fristen nach 
Gefährdungsgrad 
gemäß AGBF 
Bund / BHKG 
NRW 

1 Pflege- und Betreuungsobjekte  

1.1 Krankenhäuser 3 

1.2 Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen 3 

1.2.1 Altenwohnheime und Einrichtungen mit Pflege- und 
Betreuungsleistungen, nach RL über deren 
bauaufsichtliche Anforderungen an den Bau und 
Betrieb 

3 

1.2.2 Einrichtungen für hilfsbedürftige minderjährige 
Personen (ab 9 Personen) 

3 

1.2.3 Einrichtungen für körperlich oder geistig behinderte 
Personen (ab 9 Personen) 

3 

1.2.4 Tageseinrichtungen für hilfsbedürftige minderjährige 
oder behinderte Personen (ab 20 Personen) 

3 

1.3 Kindergärten, -tagesstätten, -horte 3 

1.4 Kindertagespflegeverbünde mit mehr als 9 Kindern 3 

2 Übernachtungsbetriebe  

2.1 Beherbergungsstätten mit mehr als 12 Gastbetten 
nach SBauVO 

3 

2.2 Obdachlosenunterkünfte 3 

2.3 Notunterkünfte (für Asylbewerber u.a.) 3 

2.4 Campingplätze nach CWVO 6 

2.5 Wohnheime mit mehr als 12 Betten außerhalb der 
SBauVO 

3 

3 Versammlungsobjekte - Versammlungsstätten nach 
SBauVO 

 

3.1.1- 
3.1.2 

(unbesetzt)  

3.1.3 Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen, 
die einzeln mehr als 200 Besucherinnen und 
Besucher fassen, sowie Versammlungsstätten mit 
mehreren Versammlungsräumen, die insgesamt 

3 

mehr als 200 Besucherinnen und Besucher fassen, 
wenn diese gemeinsame Rettungswege haben 

3.1.4 Sportstadien, die mehr als 5.000 Besucher fassen 3 

3.1.5 Versammlungsstätten im Freien mit Szenenflächen, 
deren Besucherbereich mehr als 1.000 
Besucherinnen und Besucher fasst 

3 

3.2 (unbesetzt)  

3.3 Gasträume und Räume mit Bühnen / Szenenflächen 
/ Filmvorführungen, nicht ebenerdig, ab 50 
Besucherinnen und Besucher 

3 

4 Unterrichtsobjekte  

4.1 Schulen nach SchulBau NRW 3 

4.2 Ausbildungsstätten mit Unterrichtstrakten oder 
Unterrichtsräumen ab 100 Personen (nicht 
ebenerdig: ab 50 Personen) 

3 

5 Hochhausobjekte  

5.1 Hochhäuser nach SBauVO 6 

6 Verkaufsobjekte  

6.1 Verkaufsstätten nach SBauVO 3 

6.2 (unbesetzt)  

6.3 Verkaufsstätten > 700 qm Verkaufsfläche 3 

7 Verwaltungsobjekte  

7.1 Büro- und Verwaltungsgebäude mittlerer Höhe > 
3000 qm Geschossfläche 

6 

8 Ausstellungsobjekte  

8.1 Museen 6 

8.2 Messe- und Ausstellungsbauten 6 

9 Garagen  

9.1 Großgaragen nach SBauVO 6 

9.2 Unterirdische geschlossene Mittelgaragen > 500 qm 
in Verbindung zu anders genutzten Gebäuden 

6 

10 Gewerbeobjekte  

10.1 Gewerbeobjekte zur Herstellung und Produktion 6 
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mehr als 200 Besucherinnen und Besucher fassen, 
wenn diese gemeinsame Rettungswege haben 

3.1.4 Sportstadien, die mehr als 5.000 Besucher fassen 3 

3.1.5 Versammlungsstätten im Freien mit Szenenflächen, 
deren Besucherbereich mehr als 1.000 
Besucherinnen und Besucher fasst 

3 

3.2 (unbesetzt)  

3.3 Gasträume und Räume mit Bühnen / Szenenflächen 
/ Filmvorführungen, nicht ebenerdig, ab 50 
Besucherinnen und Besucher 

3 

4 Unterrichtsobjekte  

4.1 Schulen nach SchulBau NRW 3 

4.2 Ausbildungsstätten mit Unterrichtstrakten oder 
Unterrichtsräumen ab 100 Personen (nicht 
ebenerdig: ab 50 Personen) 

3 

5 Hochhausobjekte  

5.1 Hochhäuser nach SBauVO 6 

6 Verkaufsobjekte  

6.1 Verkaufsstätten nach SBauVO 3 

6.2 (unbesetzt)  

6.3 Verkaufsstätten > 700 qm Verkaufsfläche 3 

7 Verwaltungsobjekte  

7.1 Büro- und Verwaltungsgebäude mittlerer Höhe > 
3000 qm Geschossfläche 

6 

8 Ausstellungsobjekte  

8.1 Museen 6 

8.2 Messe- und Ausstellungsbauten 6 

9 Garagen  

9.1 Großgaragen nach SBauVO 6 

9.2 Unterirdische geschlossene Mittelgaragen > 500 qm 
in Verbindung zu anders genutzten Gebäuden 

6 

10 Gewerbeobjekte  

10.1 Gewerbeobjekte zur Herstellung und Produktion 6 

10.1.1 Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und zum 
Umgang von/mit überwiegend brennbaren Stoffen 
mit einer Brandabschnittsgröße > 800 qm 

6 

10.1.2 Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und zum 
Umgang von/mit überwiegend brennbaren Stoffen, 
in Verbindung zu Wohngebäuden oder nicht 
ebenerdig, mit einer Brandabschnittsgröße > 400 qm 

6 

10.1.3 Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und zum 
Umgang von/mit überwiegend nichtbrennbaren 
Stoffen mit einer Brandabschnittsgröße > 1.600 qm 

6 

10.1.4 Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und zum 
Umgang von/mit überwiegend nichtbrennbaren 
Stoffen, in Verbindung zu Wohngebäuden oder nicht 
ebenerdig, mit einer Brandabschnittsgröße > 800 qm 

6 

10.1.5- 
10.1.6 

(unbesetzt)  

10.2. Gewerbeobjekte zur Lagerung 6 

10.2.1 (unbesetzt)  

10.2.2 Gebäude zur Lagerung überwiegend 
nichtbrennbarer Stoffe > 3.200 qm Lagerfläche 

6 

10.2.3 Gebäude zur Lagerung überwiegend 
nichtbrennbarer Stoffe, nicht ebenerdig, > 1.600 qm 
Lagerfläche 

6 

10.2.4 Gebäude zur Lagerung überwiegend brennbarer 
Stoffe > 1.600 qm Lagerfläche 

6 

10.2.5 Gebäude zur Lagerung überwiegend brennbarer 
Stoffe, nicht ebenerdig, > 800 qm Lagerfläche 

6 

10.2.6 Freilager für überwiegend brennbare Stoffe > 5.000 
qm Lagerfläche 

6 

10.2.7 Hochregallager 6 

10.3 Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppen nach 
FwDV 500 

6 

10.3.1 Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppe II A und 
III A nach FwDV 500 

6 

10.3.2 Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppe II B * 
und III B nach FwDV 500 

6 

10.3.3 Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppe II C * 
und III C nach FwDV 500 

6 

10.4 Kraftwerke und Umspannwerke 6 

11 Sonderobjekte  

11.1 Besonders brandgefährdete Baudenkmäler 6 

11.2 Landwirtschaftliche Betriebsgebäude > 2000 cbm in 
Verbindung zu Wohngebäuden 

6 

11.3 Kirchen und Gebetsstätten 6 

11.4 Unterirdische Verkehrsanlagen 6 

11.5 (unbesetzt)  

11.6 Hotel- und Gaststättenschiffe 6 

11.7 Bahnhöfe mit hohen Personenströmen * 6 

11.8 (unbesetzt)  

11.9 Flächen für die Feuerwehr außerhalb der 
klassifizierten Objekte * 

6 

11.10 Justizvollzugsanstalten und Gebäude des 
Maßregelvollzugs 

3 

11.11 Flughäfen 3 

11.12 Sonstige Kritische Infrastrukturen * * 

11.13 Sonstige Objekte nach Gefährdungsanalyse * * 

 

*Einstufung der Brandschaupflicht durch die örtlich zuständige Brandschutz-
dienststelle
Hinweise:
(1)	 Die Objektgruppen entsprechen den Empfehlungen des Lenkungsaus-

schusses VB NRW vom 16.08.2014. Gegenüber der Fassung aus 1998 
wurden im Wesentlichen redaktionelle und inhaltlich zusammenfassende 
Änderungen vorgenommen. Dadurch bleiben einzelne Ziffern unbesetzt.

(2)	 Die Fristen berücksichtigen den Gefährdungsgrad und entsprechen der 
Einstufung des AK VB/G der AGBF Bund aus 01/2000 (Fortschreibung 
in 10/2012), wobei die dortigen maximalen Fristen von 5 Jahren ent-
sprechend dem BHKG NRW auf 6 Jahre festgesetzt wurden.

(3)	 Gemäß Stellungnahme des Ministeriums für Inneres und Kommunales 
(MIK) vom 28.11.2014 zu den hier definierten Objektgruppen „spricht 
grundsätzlich nichts gegen eine konkludente Anwendung der Inhalte des 
Erlasses (aus 1998), da diese bis auf erforderlichen Aktualisierungen bzw. 
Anpassungen weiterhin die Rechtsauffassung (des MIK) widerspiegeln“.

(4)	 Entsprechend der bevorstehenden Novellierung der BauO NRW sowie 
der SBauVO NRW wird der Lenkungsausschuss VB nach Erscheinen der 
Rechtvorschriften eine Anpassung der Objektgruppen vornehmen, soweit 
dies inhaltlich erforderlich wird.

(5)	 Ist ein in der Anlage 2 nicht ausdrücklich aufgeführtes Objekt Gegen-
stand von Leistungen gem. Anlage 1, wird es einem vergleichbaren 
Objekt zugeordnet.
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Einladung zu Bürgersprechstunden

Öffentliche Bekanntmachung
Gemäß § 96 Abs. 2 der Gemeindeverordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht:
Nach Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer und auf Empfehlung des Rech-
nungsprüfungsausschusses hat der Rat der Gemeinde Langerwehe in seiner 
Sitzung am 18.06.2026 beschlossen
1.	 den Jahresabschluss der Gemeinde Langerwehe zum 31.12.2025 mit 

einer Bilanzsumme von € 144.899.511,21 festzustellen,
2.	 den Jahresfehlbetrag 2025 in Höhe von 5.127.494,11 € der Ausgleichs-

rücklage und der allgemeinen Rücklage zu entnehmen und
3.	 dem Bürgermeister gem. § 96 Abs. 1 GO NRW die Entlastung zu erteilen.

Der vollständige Jahresabschluss der Gemeinde Langerwehe für das Haus-
haltsjahr 2025 liegt bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2026 im 
Rathaus der Gemeinde Langerwehe, Schönthaler Str. 4, 52379 Langerwehe, 
Zimmer 242 während der Öffnungszeiten öffentlich aus.
Zusätzlich ist der Jahresabschluss interaktiv unter www.langerwehe.de ein-
sehbar.

Langerwehe, den 22.06.2026
gez. Pelzer
(Bürgermeister)

S a t z u n g vom 19.06.2026 über die Festsetzung  
der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) der  
Gemeinde Langerwehe für das Haushaltsjahr 2 0 2 6
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 
des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07. August 1973 (BGBl. I. S. 965) und 
des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I. S. 4167) - jeweils in der zurzeit geltenden 
Fassung - hat der Rat der Gemeinde Langerwehe in seiner Sitzung am 
18.06.2026 folgende Satzung beschlossen:
„§ 1
Der Hebesatz für die Grundsteuer A (Betriebe der Land- und Forst-
wirtschaft)
wird für das Haushaltsjahr 2026 festgesetzt auf 8 7 5 v.H.
§ 2
Der Hebesatz für die Grundsteuer B (Grundvermögen)
wird für das Haushaltsjahr 2026 festgesetzt auf 1 1 6 5 v.H.
§ 3
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer
wird für das Haushaltsjahr 2026 festgesetzt auf 5 5 0 v.H.
§ 4

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2026 in Kraft.“
Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann gegen vorstehende Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn,
•	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeige-verfahren wurde nicht durchgeführt,
•	 die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht wor-

den,
•	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
•	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Langerwehe, den 19.06.2026
Der Bürgermeister
gez. Pelzer

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
als Ihr neuer Bürgermeister der Ge-
meinde Langerwehe lege ich großen 
Wert auf den direkten Austausch mit 
Ihnen.
Ich möchte Ihre Anliegen und Sor-
gen besser verstehen und mich 
aktiv für Ihre Bedürfnisse einsetzen. 

Daher führe ich regelmäßige Bürger-
sprechstunden im Rathaus sowie auf 
Wunsch in Form von Videokonferen-
zen durch.
Hier die nächsten beiden Termine 
(jeweils 20-minütige Zeitfenster):
Mittwoch, den 15.07.2026 
9:30 bis 11:30 Uhr 

im Büro des Bürgermeisters
Donnerstag, den 27.08.2026 
15:00 bis 17:00 Uhr 
im Büro des Bürgermeisters
Bitte melden Sie sich bei Interesse 
unter Angabe des zu besprechenden 
Themas bei meinem Büro unter der 
Telefonnummer: 02423/409130 

Ende: Der Bürgermeister informiert

oder per Mail: 
bdreyling@langerwehe.de an.

Ich freue mich auf den konstruktiven 
Dialog mit Ihnen.

Ihr Bürgermeister
Moritz Pelzer
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Zeltlager der Frenzer Burgnarren

Hoher Sachschaden nach Brand eines Wohnmobils

Ein unvergessliches Wochenende 
erlebten rund 40 Kinder beim dies-
jährigen Zeltlager der Frenzer Burg-
narren, das vom 12. bis 14. Juni 
stattfand.
Am Freitag begann das Abenteuer 
um 16 Uhr mit dem Aufbau der 
Schlafplätze in den Räumlichkeiten 
der Alten Schule in Frenz. Nachdem 
alle ihre Schlaflager eingerichtet hat-
ten, wurde der Abend gemeinsam 
bei leckerem Essen und erfrischen-
den Getränken verbracht. Natürlich 
durfte dabei die traditionelle Burg-
narren-Stimmung nicht fehlen: Ge-
meinsam wurden die Gruppentänze 
aufgeführt und die Tollitätenlieder 
abgespielt, was für eine ausgelasse-
ne und fröhliche Atmosphäre sorgte.
Bei der Nachtwanderung nach Ein-
bruch der Dunkelheit durch unsere 
Gemeinde zeigte sich einmal mehr 
der außergewöhnliche Zusammen-
halt innerhalb der Gruppe. Gemein-
sam wurde gelacht, erzählt und die 
besondere Gemeinschaft genossen.
Der Samstag begann bereits früh 
mit einem gemeinsamen Frühstück, 
bevor sich die gesamte Gruppe auf 
den Weg zum Bubenheimer Spiele-

land machte. Dort konnten sich die 
Kinder nach Herzenslust austoben. 
Die zahlreichen Attraktionen boten 
für jede Altersgruppe etwas Passen-
des, sodass alle gemeinsam einen 
abwechslungsreichen Tag erleben 
konnten.
Für einen besonders lustigen Pro-
grammpunkt sorgte unser Vizeprä-
sident, Axel Esser, der versuchte, die 
Prinzessinnen Luana und Louisa 
sowie ihre Adjutantin Mona in den 
Wasserbereich des Parks zu „ent-

führen“. Doch die Kinder hielten 
fest zusammen und verhinderten 
den Plan erfolgreich. Nach einer 
großen und äußerst spaßigen Was-
serschlacht ging ein ereignisreicher 
Tag im Spieleland schließlich zu 
Ende.
Zurück an der Alten Schule wur-
de der Abend mit Spielen, Tänzen 
und einem gemütlichen Grillabend 
fortgesetzt. Für einen besonders 
originellen Höhepunkt sorgte ein 
geschmückter Weihnachtsbaum be-

ziehungsweise Weihnachtsast, der 
unter den Klängen von Weihnachts-
musik feierlich aufgestellt wurde. 
Dieser ungewöhnliche, aber sehr 
lustige Programmpunkt bildete den 
perfekten Abschluss eines rundum 
gelungenen Zeltlagers.
Am Sonntagmorgen wurden nach 
dem gemeinsamen Frühstück die 
Schlafplätze geräumt und die Ta-
schen gepackt. Mit vielen schönen 
Erinnerungen im Gepäck traten die 
Kinder schließlich den Heimweg an.

In der Nacht zum Samstag, 27. Juni, 
brannte „Am hohen Ufer“ der In-
nenraum eines unter einem Carport 
geparkten Wohnmobils. Ein Über-
greifen der Flammen auf das angren-
zende Wohnhaus konnte verhindert 
werden. Personen kamen nicht zu 
Schaden.
Gegen 2:40 Uhr wurden Beamte der 
Polizeiwache Düren nach Frenz ent-
sandt, da ein Anwohner deutliche 

Klopfgeräusche vernommen hatte 
und davon ausgegangen war, dass 
jemand auf der Straße randalieren 
würde. Bei Eintreffen an der Örtlich-
keit konnten die Beamten die Ge-
räusche ebenfalls vernehmen und 
feststellen, dass diese aus einem 
geparkten Wohnmobil kamen. Beim 
Blick in das Fahrzeug stellten sie fest, 
dass ein Feuer im Inneren ausgebro-
chen war, durch welches die deutlich 
wahrnehmbaren Geräusche verur-
sacht wurden. Personen befanden 
sich zu keiner Zeit im Inneren des 
Campers. Die sofort alarmierte Feu-
erwehr konnte das Feuer schließlich 
löschen und ein Übergreifen auf das 
angrenzende Wohnhaus verhindern. 
Der entstandene Sachschaden am 
Fahrzeug wird auf ca. 30.000 Euro 
geschätzt. Die Ursache des Brandes 
ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar 
und nun Gegenstand kriminalpoli-
zeilicher Ermittlungen.
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Werterhalt beginnt im Alltag
So bleibt das Auto länger attraktiv

Ein Auto ist für viele Haushalte eine 
bedeutende Investition. Wer es 
pfleglich behandelt, profitiert beim 
Wiederverkauf von einem höheren 
Restwert.
Regelmäßige Wartung zahlt 
sich aus
Inspektionsintervalle sollten einge-
halten und im Serviceheft dokumen-
tiert werden. Eine lückenlose Historie 
schafft Vertrauen bei potenziellen 
Käufern. Auch kleinere Reparaturen 
sollten zeitnah erledigt werden, um 
Folgeschäden zu vermeiden.
Pflege innen und außen
Regelmäßige Wäsche schützt den 
Lack vor Umwelteinflüssen. Im In-
nenraum verhindern saubere Polster 

und gepflegte Oberflächen dauer-
hafte Abnutzungsspuren. Besonders 
Rauchen im Fahrzeug oder Tiertrans-
porte ohne Schutz können den Wie-
derverkaufswert mindern.
Marktwert realistisch einschät-
zen
Vor dem Verkauf lohnt sich ein Blick 
auf aktuelle Marktpreise vergleich-
barer Modelle. Online-Börsen bieten 
Orientierung. Hochwertige Fotos und 
transparente Angaben erhöhen die 
Verkaufschancen.
Mit kontinuierlicher Pflege und 
sorgfältiger Dokumentation bleibt 
das Fahrzeug nicht nur zuverlässig, 
sondern auch wertstabil - ein Vorteil, 
der sich am Ende auszahlt. (ak-o) 

Foto: pexels.com/ak-o 
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Eifelverein Ortsgruppe Schlich informiert:
Wanderungen

Sommerlektüre in der Bücherei in Langerwehe
Öffnungszeiten in den Sommerferien

Erster Bergtrödel

Sonntag, 12. Juli, 10 Uhr
Anfahrt: PKW ca. 40 Kilometer Ta-
geswanderung Mergelland NL, Wan-
dern mit den Neusser Wanderfreun-
den, ca. 12 Kilometer, lbW, Einkehr: 
nein (Eigenverpflegung), WF: Heinz-
Peter und Evi Esser (02423-3860)
Sonntag, 19. Juli, 10 Uhr
Anfahrt: PKW ca. 50 Kilometer, 
Tageswanderung Vennwanderung, 
Ternell-Wesertalsperre, ca.10 Kilo-
meter, lbW, Einkehr: nein (Eigenver-
pflegung), WF: Siggi Krämer (02428-
4855)
Donnerstag, 23. Juli, 13:30 Uhr
Halbtageswanderung „Komm mit“- 

Wanderung, 5 bis 10 Kilometer, 
nW-lbW, nach Absprache vor Ort 
auch kürzere Wanderung möglich, 
Anfahrt: ohne oder nach Absprache 
vor Ort mit PKW, Einkehr: nach Ab-
sprache vor Ort, WF: nach Absprache
Sonntag, 26. Juli, 13:30 Uhr
Anfahrt: PKW ca. 20 Kilometer, 
Halbtageswanderung Rund um den 
Obermaubacher See, ca. 8 Kilome-
ter, lbW, Einkehr: ja, WF: Nora und 
Norbert Merkens (02421-490050)
Treffpunkt zu den Wanderungen: 
Schützenplatz in Schlich, Schmiedstr.
Gastwanderer sind herzlich willkommen
Der Vorstand, i.V. W. Vrölz

Die Urlaubszeit ist da und die Som-
merferien nähern sich in großen 
Schritten. Da bietet die Bücherei in 
Langerwehe viel Lesestoff für span-
nende, interessante und/oder ent-
spannte Lesestunden für Groß und 
Klein. Neue Romane in der Ausleihe 
im Bereich „schöne Literatur“ sind 
z.B. „Die Känguru-Rebellion“ von 
Marc-Uwe Kling, „Pina fällt aus“ 
von Vera Zischke oder „Die Riesin-
nen“ von Hannah Häffner. Für Span-
nung und zum Mitfiebern laden Thril-
ler wie „Geliebte Schwester. Dein 
Leben sollte meins sein“ von Claire 
Douglas, „Die Ehefrau“ von Freida 
McFadden oder „Eifelgrau - Jagd 
der Wölfe“ von Olaf Müller ein. Für 
junge Leserinnen und Leser sind neu 
im Sortiment „Die Erbeer-Spur“ aus 

der Reihe Schule der magischen Tiere 
von Margit Auer, „Klugscheißerchen 
und Vehlerteufelchen“ von Marc-
Uwe Kling oder „Tierisch schräge 
Partys“ von Tom Gates und viele 
weitere Buchtitel und Tonies. Im Be-
reich Sachbücher stehen neu in den 
Regalen der Bücherei beispielsweise 
„Wechseljahre. Das Upgrade“ von 
Anke Sinnigen oder „Easy Backen 
mit dem Airfryer“ von Lucy Parissi.
Bis zu den Ferien sind wir wie ge-
wohnt montags und donnerstags 
von 10:30 bis 13:30 Uhr und von 
15 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. 
Die Bücherei ist in den Sommerferien 
vom 20. Juli bis 5. August sowie vom 
24. bis 31. August montags und don-
nerstags nur in den Nachmittags-
stunden von 15 bis 18 Uhr geöff-

net. In der Zeit vom 6. bis 23. August 
macht die Bücherei Sommerpause.
Keine Sommerpause macht die 
Westleihe24. Mitglieder der Büche-
rei können rund um die Uhr auf das 
breite online Angebot der Westlei-
he24 zugreifen. Neben Romanen 
und Hörbüchern bietet das Sorti-
ment zahlreiche deutschsprachige 

und internationale Zeitschriften. 
Die Westleihe24 ist unter www.
westleihe24.overdrive.com oder mit 
der Libby-App erreich- und nutzbar. 
Der Jahresbeitrag für das gesamte 
Angebot liegt bei 25 Euro im Jahr. 
Weitere Informationen und Kontakt-
möglichkeiten befinden sich auf der 
Homepage www.bil-langerwehe.de.

Garagentrödel Nikolausberg am 16. 
August, von 10 bis 16 Uhr. In der 
Bergstraße / Nikolausberg / Uhlhaus 
/ Hausbuschgasse werden zahlreiche 
Dachbodenfunde, Kellerschätze und 
Kurioses angeboten. Beim ein oder 
anderen Stand gibt‘s auch Leckerei-

en, generell gilt aber: keine Neuwa-
ren und kein Gewerbe.
Bitte achtet auf die Luftballons um 
die teilnehmenden Haushalte zu 
finden und falls ihr noch teilneh-
men möchtet, meldet euch unter 
004917682266872 (WhatsApp).

„Komm-Mit“ Wanderung Simonskall - Mestrenger Mühle
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Simonskaller  
Kapellen-Tage

SommerSonntagsGottesdienste  
in der Marienkapelle Simonskall
Simonskall. Der „Verein der Freun-
de und Förderer der Marienkapelle 
Simonskall e.V.“ lädt - zusammen 
mit der Pfarrgemeinde St. Josef 
Vossenack - zu den diesjährigen 
SommerSonntagsGottesdiensten 
in der Simonskaller Marienkapelle 
herzlich ein. 
Die SonntagsGottesdienste finden 
jeweils am Sonntagabend um 18 Uhr 
an folgenden drei Tagen statt: 
19. Juli, 2. August, 23. August.

Das Simonskaller Patronatsfest „St. 
Mariä Himmelfahrt“ (mit Kräuter-
weihe) wird in diesem Jahr am Frei-
tag, 14. August, um 18 Uhr gefeiert. 
Nach der Hl. Messe wird - wie all-
jährlich - zu einem kleinen Umtrunk 
eingeladen.

Foto: B. Rüttgers

Die herrlichen Kräutersträuße wer-
den - wie seit Jahren - dankenswer-
terweise von den Landfrauen aus 
Vossenack u. Raffelsbrand gefertigt.
Wir - die Pfarrgemeinde St. Josef so-
wie der Förderverein - würden uns 
über viele Gottesdienst-Besucher 
in der Marienkapelle Simonskall - 
sowahl bei den drei o.a. Sommer-
Sonntags-Gottesdiensten im Juli u. 
August als auch beim Simonskaller 
Patronatsfest am 14. August - sehr 
freuen. Herzliche Einladung an Sie 
alle!
Pfarrer Josef Wolff
Kath. Kirchengemeinde 
St. Josef Vossenack
Berthold Rüttgers
Vorsitzender des Fördervereins der 
Marienkapelle Simonskall e.V.

19. Juli, 2. und 23. August
jeweils 18 Uhr: Sommer - sonntags 
- Gottesdienste
Freitag, 14. August
18 Uhr: Kapellen-Patrozinium „St. 
Mariä Himmelfahrt“. Festgottes-
dienst (mit Kräuterweihe)
Sonntag, 20. September
16 Uhr: „Tom Daun“ - Harfen-Kon-
zert. Benefiz-Konzert - Eintritt frei - 
Spende erbeten!
Freitag, 6. November
18 Uhr: „Hubertus-Messe“ (nach 
Neuhaus) (mitgestaltet durch das 

Jagdhornbläsercorps D‘horn im He-
gering Dürener Land)
1. Weihnachtstag, 25. Dezember
17 Uhr: Festliche Weihnachtsmesse
Herzliche Einladung zum Besuch der 
Marienkapelle!
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Erneute Titelgewinne für Karate Akademie Düren
Am vergangenen Wochenende fand 
in Eschborn/Frankfurt die interna-
tionale Deutsche Meisterschaft der 
WKU (World Kickboxing and Karate 
Union) bei subtropischen Temperatu-
ren statt. Das Trainerteam der Karate 
Akademie Düren folgte dieser Ein-
ladung und startete jeweils in ihren 
Altersklassen. 1.279 Athleten aus 
fast allen europäischen Nationen 
kämpften an zwei Wettkampftagen 
in der ultramodernen Halle in Esch-
born in den Kategorien Full Contact, 
Kickboxing, MMA, Boxen, Grappling, 
Brazilian Jiu-Jitsu, Pointfighting und 
Formenwettkampf (Kata) ihre Sieger 
aus und wurden dort von knapp 800 
Zuschauern frenetisch unterstützt.

Die Karate Akademie Düren e. V. 
startete im Formenwettkampf mit 
Viola Nachtigall, Kevin Ast und Klaus 
Schomann. Alle drei genannten Teil-
nehmer konnten nach spannenden 
Vorkämpfen die Finalrunde erreichen 
und sich Titel und Pokale sichern. 
Den Auftakt in das Turnier machte 
Viola Nachtigall, die sich in ihrer Al-
tersklasse W +45 jeweils in der Kate-
gorie Hardstyle und Kata in einem 
hochkarätigen Teilnehmerfeld den 
Titel der Internationalen Deutschen 
Meisterin sichern konnte.
Kevin Ast (M +35) erlebte ein Wech-
selbad der Gefühle: Er verlor das 
Finale denkbar knapp und gewann 
Silber, konnte sich aber im Hardsty-

le-Wettbewerb noch zusätzlich eine 
Bronzemedaille erkämpfen. Eben-
falls Silber und Bronze konnte sich 
Klaus Schomann (M +45) sichern, 
auch jeweils in den Kategorien Kata 
und Hardstyle.
Der Höhepunkt des Formenwett-
kampfes war der Mannschaftswett-
bewerb. Hier traten die Athleten ab 
18 Jahren in Mixed-Teams gegen-

Titelgewinner der Internationalen Deutschen Meisterschaft: (v.l.) 
Kevin Ast, Klaus Schomann, Viola Nachtigall

einander an! Die Karate Akademie 
Düren mit Viola Nachtigall, Kevin Ast 
und Klaus Schomann zeigte hier die 
größtmögliche Synchronität und 
Athletik und konnte sich unter sechs 
Teams auch hier den Titel sichern!
Dies war der bestmögliche Saison-
abschluss vor den Sommerferien. 
Im nächsten Halbjahr hofft man auf 
weitere Erfolge.
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Polizei warnt erneut  
vor dreister Betrugsmasche im Internet
Kreis Düren. Derzeit häufen sich 
wieder Anzeigen bei der Polizei, bei 
denen Bürgerinnen und Bürger Opfer 
von Betrügern im Internet werden 
und viel Geld verlieren. Im Folgen-
den schildern wir, wie die Täter beim 
sogenannten „Anlagebetrug“ vor-
gehen und erklären, wie Sie sich 
schützen können.
Das Märchen beginnt meist mit 
einer Werbeanzeige auf Facebook 
oder in anderen sozialen Netzwer-
ken: „Investieren Sie nur 250 Euro 
und verdienen Sie Tausende!“ Klingt 
verlockend? Genau darauf setzen die 
Betrüger.
Der Ablauf ist fast immer der gleiche: 
Sie zahlen 250 Euro ein. Kurz darauf 
meldet sich ein angeblicher „Bro-
ker“, der Ihnen begeistert mitteilt, 
dass Ihr Geld geradezu explodiert 
ist. Plötzlich zeigt Ihr Online-Konto 

5.000, 10.000 oder sogar 20.000 
Euro Guthaben an. An dieser Stelle 
bekommen viele leuchtende Dollar-
zeichen in den Augen und denken: 
„Prima, dann lasse ich mir schon mal 
Geld auszahlen.“
Doch jetzt kommt der eigentliche 
Trick. Der Broker erklärt freundlich: 
„Natürlich können Sie sich Ihr Geld 
auszahlen lassen. Vorher müssen Sie 
allerdings noch Steuern, Gebühren, 
Provisionen und Versicherungskos-
ten bezahlen. Überweisen Sie bitte 
noch einmal 5.000 Euro.“
Wer nun glaubt, dass danach wirk-
lich die Auszahlung erfolgt, erlebt 
eine böse Überraschung. Denn was 
statt einer Überweisung nun folgt, 
sind neue Ausreden, neue Gebühren 
und neue Forderungen. Am Ende ist 
das Einzige, was zuverlässig wächst, 
der Schaden auf dem eigenen Konto.

Merken Sie sich:
•	 Wer viel Geld bezahlen soll, um 

an sein eigenes Geld zu kom-
men, hat es in der Regel bereits 
mit Betrügern zu tun.

•	 Echte Banken oder seriöse An-
lageunternehmen verlangen 
keine Vorauszahlungen für eine 
Auszahlung Ihres Guthabens.

Die Polizei rät:
•	 Seien Sie bei unrealistisch hohen 

Gewinnversprechen grundsätz-
lich misstrauisch.

•	 Überweisen Sie niemals weiteres 
Geld, nur um angebliche Gewin-
ne freizuschalten.

•	 Brechen Sie den Kontakt sofort 
ab und erstatten Sie Anzeige bei 
Ihrer Polizei.
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Wohnung im Sommer kühl halten:  
Die besten Alltagstipps
Wenn die Temperaturen klettern, 
wird die eigene Wohnung schnell 
zur Schwitzkammer. Klimaanlagen 
sind teuer, energiehungrig und nicht 

Haut aber kühler erscheinen. Wer 
eine flache Schale mit Wasser oder 
Eiswürfeln davorstellt, verstärkt die-
sen Effekt durch Verdunstungskälte. 
Deckenventilatoren sind besonders 
effizient, weil sie die Luft im gesam-
ten Raum gleichmäßig in Bewegung 
halten. Wichtig: Ventilatoren wirken 
nur dort, wo sich tatsächlich jemand 
aufhält, das spart unnötigen Strom-
verbrauch.

Wenn nichts mehr hilft: Bauli-
che Maßnahmen
Wer dauerhaft mit stark aufge-
heizten Räumen zu kämpfen hat, 
kann über größere Anschaffungen 
nachdenken. Außenjalousien, Hit-
zeschutzfolien oder eine mobile Kli-
maanlage sind allerdings teuer und 
teilweise genehmigungspflichtig. In 
Mietwohnungen lohnt sich vorher 
ein Gespräch mit der Vermietung. Für 
die meisten Haushalte reichen die 
kleinen Alltagstricks aber völlig aus, 
um die Wohnung auch an heißen 
Tagen erträglich zu halten.

überall erlaubt. Mit ein paar einfa-
chen Routinen lässt sich die Raum-
temperatur aber spürbar senken, 
ohne dass ein Handwerker anrücken 
muss. Diese Tipps helfen, hitzige 
Tage entspannter zu überstehen.

Richtig lüften: Die frühen Stun-
den nutzen
Der wichtigste Punkt zuerst: Lüften 
zur richtigen Zeit. Tagsüber bleiben 
Fenster bei großer Hitze besser ge-
schlossen, weil sonst nur warme Luft 
hereinströmt. Wirklich effektiv ist 
Querlüften am frühen Morgen und in 
der Nacht, wenn die Außenluft deut-
lich kühler ist als die Raumluft. Wer 
mehrere Fenster gleichzeitig öffnet, 
sorgt für einen kräftigen Luftaus-
tausch in wenigen Minuten. Danach 
gilt: Fenster zu, Hitze draußen lassen.

Verschattung: Außen wirkt bes-
ser als innen
Sonnenstrahlen, die durch das 
Fensterglas dringen, heizen Wän-
de, Böden und Möbel auf. Diese 
Wärme bleibt lange im Raum ge-
speichert. Deshalb hilft Verschat-
tung von außen am besten, etwa 
durch Rollläden, Außenjalousien 

oder Markisen. Wer keine baulichen 
Möglichkeiten hat, kann auf helle 
Innenrollos, dichte Vorhänge oder 
spezielle Hitzeschutzfolien für die 
Fensterscheibe ausweichen. Wichtig 
ist, die Verschattung früh am Morgen 
zu schließen, bevor die Sonne direkt 
auf die Fenster fällt.

Hitzequellen im Alltag reduzie-
ren
Viele Geräte heizen die Wohnung 
unbemerkt mit auf. Backofen, Wä-
schetrockner, Geschirrspüler und 
auch Computer geben Wärme ab. 
An heißen Tagen lohnt es sich, 
energiehungrige Geräte abends 
laufen zu lassen oder ganz darauf 
zu verzichten. Wäsche trocknet auf 
dem Balkon oder am offenen Fenster 
ohnehin schneller. Selbst Standby-
Geräte addieren sich zu einer spür-
baren Wärmequelle, ein Blick auf die 
Steckdosenleiste lohnt sich.

Textilien und Pflanzen als kühle 
Helfer
Schwere Teppiche und dicke Decken 
speichern viel Wärme. Im Sommer 
bietet sich der Wechsel zu leichter 
Bettwäsche aus Baumwolle, Leinen 
oder Seide an. Helle Farben reflek-
tieren das Licht zusätzlich. Auch 
Zimmerpflanzen tragen zu einem 
angenehmeren Raumklima bei, weil 
sie über die Blätter Feuchtigkeit ab-
geben. Auf dem Balkon oder vor 
dem Fenster sorgen größere Kübel-
pflanzen außerdem für natürlichen 
Schatten und kühlen die Luft rund 
um das Haus spürbar ab.

Ventilatoren clever einsetzen
Ein Ventilator senkt nicht die Raum-
temperatur, lässt die Luft auf der 
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Wenn der Garten ächzt: Was Hobbygärtner  
jetzt gegen Hitzestress tun können
Mulchen, trockenheitsresistente Arten, klimaangepasste Gehölze -  
Gartenbauexperte gibt Empfehlungen für den Sommer

Die Temperaturen steigen, der Boden 
trocknet aus, die Pflanzen welken: 
Hitzestress ist für unsere Gärten 
längst fester Bestandteil des Som-
mers. „Wer die richtigen Maßnah-
men ergreift, schützt seinen Garten 
und spart sich erheblich Arbeit und 
Frustration“, weiß Dr. Lutz Popp, 
Gartenbauexperte beim Bayerischen 
Landesverband für Gartenbau und 
Landespflege e. V. (BLGL).
Mulchen: die beste Sofortmaß-
nahme
Mulchen ist die einfachste und wir-
kungsvollste Maßnahme, die Hobby-
gärtner sofort ergreifen können. Eine 
Schicht aus organischem Material, 
wie Rasenschnitt, Ernteabfällen oder 
Stroh auf offenen Beeten wirkt wie 
eine Isoliermatte: Der Boden heizt 
sich langsamer auf, die Verdunstung 
sinkt und der Gießaufwand geht 
spürbar zurück. Nebenbei profitieren 
auch Bodenlebewesen wie Würmer 
und Mikroorganismen - diese zer-
setzen das Material und wandeln es 
in wertvollen Humus um.
„Wer mulcht, gießt weniger und wer 
weniger gießt, hat mehr Zeit, seinen 
Garten wirklich zu genießen“, sagt 
Dr. Popp. Wer kein Mulchmaterial 
hat, sollte die oberste Bodenschicht 
nach dem Gießen regelmäßig auf-
lockern. Das unterbricht die feinen 
Kapillaren im Boden, durch die sonst 

Feuchtigkeit nach oben steigt und 
verdunstet. Ganz nach dem alten 
Sprichwort: „Einmal hacken spart 
zweimal gießen.“
Trockenheitsverträgliche Arten 
als langfristige Strategie
Wer den Garten klimaresilient auf-
stellen will, kommt an der Arten-
frage nicht vorbei. So sind zum Bei-
spiel Sommer-Portulak, Spargel- und 
Helmbohne sehr gut trockenheits-
tolerant. Wärmeliebende Kulturen 
wie Auberginen, Süßkartoffeln oder 
Kichererbsen, die früher als Exoten 
galten, wachsen jetzt zuverlässig.
„Der Klimawandel stellt uns vor ech-
te Herausforderungen, aber er er-
möglicht den Anbau von Kulturen, 
die hier früher nicht reiften“, betont 
Dr. Popp. „Wer seinen Anbauplan 
vielfältig gestaltet, ist gegen schlech-
te Jahre besser abgesichert.“
Gehölze: Weitsicht zahlt sich 
aus
Nicht nur im Gemüsebeet, auch im 
Gehölzsortiment vollzieht sich ein 
Wandel. Wer neben üblichen heimi-
schen auch andere Gehölze pflanzen 
möchte, kann auf wärme- und tro-
ckenheitsverträgliche Arten zurück-
greifen wie Blumen-Esche, Felsen-
Ahorn und Thüringische Mehlbeere.
Bei Neupflanzungen ist darauf zu 
achten, regelmäßig durchdringend 
zu gießen, mit circa 20 - 30 Litern 

Der Klimawandel stellt viele Hobbygärtner vor echte Herausfor-
derungen. Foto: pixabay

pro Gießgang.
„Für den Garten der Zukunft lohnt es 
sich, neue Pflanzenarten zu verwen-
den“, sagt Dr. Popp. „Wer das heute 
beim Pflanzen berücksichtigt, wird in 
Zukunft einen Garten haben, der Hit-

ze aushält und Schatten spendet.“
Mehr Informationen und praktische 
Tipps gibt es auf der Website des 
Bayerischen Landesverbands für 
Gartenbau und Landespflege e. V.: 
https://www.gartenbauvereine.org/.
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Anzeige

Ein Tag wie im Urlaub: Palmen, Paradise Beach und 
Open-Air-Events in der Therme Euskirchen
Urlaub unter Palmen. Ohne Boardingpass.

Der Sommer ist die Zeit für gemein-
same Erlebnisse und das gute Ge-
fühl, alles einfach einmal hinter sich 
zu lassen. Dafür braucht es nicht 
unbedingt einen Flug oder eine 
lange Anreise. Manchmal wartet 
das Urlaubsgefühl näher, als man 
denkt.
Die Sommerferien stehen vor der 
Tür und alle sind in Urlaubsstim-
mung. Angesichts gestiegener 
Sprit- und Flugpreise fällt die 
Urlaubsplanung in diesem Jahr 
jedoch anders aus. Für viele Fami-
lien und Paare rückt die Region und 
der Urlaub in Deutschland stärker 
in den Fokus. Kein Packstress. Kein 
Stau zum Flughafen. Kein Warten 
am Gate. Erholung hängt längst 
nicht mehr nur von der zurückge-
legten Distanz ab. Die Therme Eus-
kirchen bietet dafür zwischen Juni 
und September ein umfangreiches 
Programm: Open-Air-Konzerte, ein 
zweitägiges Sommerfest, Surfen am 
Paradise Beach und Angebote für 

Familien - alles an einem Ort, ohne 
lange Anreise und Flug. Hier kommen 
Gründe, warum der Thermensommer 
2026 unvergesslich wird:
Event-Highlights: Pool Beats, 
Sommer-Konzerte und Summer 
Paradise Party 2026
Der Außenbereich wird in den Som-
mermonaten regelmäßig zur Open-
Air-Bühne. Bei den „Pool Beats" 
sorgen DJs für entspannte Sounds 
und Sommervibes im Außenpool. 
Die zweitägigen Sommer-Konzerte 
am 4. und 5. September verbinden 
Live-Musik mit besonderer Kulisse 
unter Palmen. Ein weiterer zentraler 
Termin im Veranstaltungskalender ist 
die Summer Paradise Party am 14. 
und 15. August 2026. Beim großen 
Sommerfest unter Palmen spannt 
sich der musikalische Bogen von DJ-
Beats am Nachmittag bis zur Live-
Band in den lauen Abendstunden. 
Zwei Tage voller Sommerstimmung, 
Live-Musik und purem Urlaubsgefühl 
in der Heimat. Der Eintritt zu allen 

Veranstaltungen ist im regulären Ein-
trittspreis enthalten.
Surf Days: Wellenreiten am Pa-
radise Beach
Wie wäre es mit etwas Action und 
Bewegung? Bis zum 13. September 
2026 laden die Surf Days, eine ex-
tra installierte Surfstation, zu großem 
Sommer-Spaß am Paradise Beach 
ein. Die aufblasbare Surfstation ist 
Garant für großen Sommer-Spaß, 
egal ob Profi oder Anfänger (Kinder 
ab 1,30 m Körpergröße und 33 kg). 
Ob „real surfing" im Stehen oder 
auch auf den Knien, einfach auspro-
bieren und Spaß haben, darum geht's 
beim Sommer-Special. Die Instrukto-
ren geben wertvolle Tipps, damit man 
beim Surfen schnell den Dreh raus-
hat. Die Surf-Slots (30 Min.) sind über 
die BLUPHORIA-App buchbar. 
Sommerzeit ist Familienzeit
In der Zeit vom 27. Juni bis 13. Sep-
tember 2026 öffnet die Therme ihre 
Türen für die kleinen Gäste. Am Pa-
radise Beach und im Palmenparadies 

heißt es Wellness und Spaß für die 
ganze Familie. Es gibt kreative Pro-
grammpunkte, sportliche Wettbe-
werbe und viel Spaß für die jungen 
Gäste. Alle Familien sind herzlich 
willkommen, die Therme gemein-
sam zu entdecken und eine unbe-
schwerte Zeit voller Entspannung 
und Familienmomente zu genießen. 
Sommerwellness
Passend dazu lädt das abwechs-
lungsreiche Sommerprogramm auf 
eine Reise rund um die Welt ein. 
Inspirierende Sauna- und Wellness-
rituale greifen Düfte, Klänge und 
Traditionen verschiedener Konti-
nente auf und schaffen jeden Tag 
neue Entdeckungsmomente. Be-
sondere Verwöhnzeremonien und 
viele kleine Highlights, die jeden 
Besuch zu einer ganz persönlichen 
Wohlfühlzeit machen.

Infos, Gutscheine & Buchungen 
in der BLUPHORIA-App und auf 
www.badewelt-euskirchen.de. 
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Zweiter Ballonstart  
in Bornheim
Funkamateure aus der Region Köln-Aachen 
schicken zum zweiten Mal einen Strato-
sphärenballon in Bornheim auf den Weg
Wer freut sich nicht, wenn man eine 
zweite Chance bekommt. Wer den 
Stratosphärenballonstart in Born-
heim im letzten Jahr verpasst hat, 
bekommt diese zweite Chance jetzt 
am 18. Juli. Auf dem Modellflugplatz 
des MFC-Vorgebirge in Bornheim, 
Rheinbacher Straße, Koordinaten 
LAT 50.741890, LON 6.930316, 
wird der Ballon am 18. Juli, um 13 
Uhr, auf den Weg geschickt. Die 
Erfahrungen aus dem ersten Start 
wurden ausgewertet und in einem 
noch größeren Ballon mit noch mehr 
Foto- und Funk-Nutzlast umgesetzt. 
Die mitgeführte Funktechnik, ein 
Bildsender mit HD-Kamera, mehrere 
Temperatur- und Positions-Sensoren 

mit Sender, erreicht geplant über 30 
Kilometer Höhe und erlaubt eine ge-
naue Verfolgung des Ballons bis zu 
seiner Landung. In der geplanten 
Maximalhöhe platzt der Helium-
ballon. Die Nutzlast gleitet dann an 
einem Fallschirm zurück zum Boden. 
Nicht nur das Projektteam wird die-
sen Flug genauestens beobachten, 
jeder Interessierte kann die ausge-
sendeten Informationen mit geeig-
neten Empfängern mithören. Da ist 
es sicher nicht nur interessant, wel-
chen Weg der Ballon nimmt, sondern 
auch, welche Strecken die Funksig-
nale aus dieser Höhe zurücklegen 
können. Weitere Informationen fin-
det man auf der Webseite g-fliegt.

de im Internet. Der Amateurfunk-
dienst ist ein Funkdienst, der von 
Funkamateuren untereinander, zu 
experimentellen und technisch-wis-
senschaftlichen Studien, zur eigenen 
Weiterbildung, zur Völkerverständi-
gung und zur Unterstützung von 
Hilfsaktionen in Not- und Katast-
rophenfällen wahrgenommen wird. 
Gemeinsames Interesse an Technik, 
an Bastelprojekten und an Notfunk, 

gemeinsame Aktivitäten, Exkursio-
nen, Vorträge, grenzüberschreitende 
Kontakte, per Funk und auch per-
sönlich, sind der reizvolle Rahmen 
unseres Hobbies. Wer an dieser Ge-
meinschaft Interesse hat, kann jetzt 
ganz einfach bei uns einsteigen. Be-
suchen Sie die Webseite www.darc.
de für Kontaktmöglichkeiten in Ihrer 
Nähe oder schreiben Sie eine E-Mail 
an df3ed@darc.de.

Auf über 30 Kilometer 
Höhe soll der Ballon mit 
seiner Nutzlast steigen. 
Foto: Peter Jansen, DF1KJ
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Apotheken-Notdienst in Langerwehe, immer von 9 Uhr bis 9 Uhr 
am Folgetag
Freitag, 10. Juli 
	 Sonnen Apotheke
	 Gressenicher Straße 1b, 52224 Stolberg, 02402 71785
Samstag, 11. Juli 
	 Abraxas-Apotheke
	 Eschweiler Straße 2b, 52477 Alsdorf, 02404 9188500
Sonntag, 12. Juli 
	 Marien Apotheke
	 Marienstraße 6, 52249 Eschweiler, 02403 31333
Montag, 13. Juli 
	 Schillings-Apotheke
	 Schillingsstraße 42, 52355 Düren, 02421 63920
Dienstag, 14. Juli 
	 Hirsch-Apotheke
	 Konrad-Adenauer-Straße 131, 52223 Stolberg, 02402 26665
Mittwoch, 15. Juli 
	 Höhen-Apotheke
	 Höhenstraße 19a, 52222 Stolberg, 02402 95590
Donnerstag, 16. Juli 
	 Linden-Apotheke Schramm oHG am Krankenhaus Düren
	 Merzenicher Straße 33, 52351 Düren, 02421 306510
Freitag, 17. Juli
	 Apotheke Bergrath
	 Kopfstraße 14a, 52249 Eschweiler, 02403 35636
Samstag, 18. Juli
	 Tivoli Apotheke
	 Tivolistraße 26, 52349 Düren, 02421 44160
Sonntag, 19. Juli
	 Ahorn-Apotheke
	 Valencienner Straße 134, 52355 Düren, 02421 968800
Montag, 20. Juli
	 Nord Apotheke
	 Nordstraße 1a, 52428 Jülich, 02461 8330
Dienstag, 21. Juli 
	 Bonifatius-Apotheke
	 Gneisenaustraße 68, 52351 Düren, 02421 71260

Apotheken-Notdienst in Inden, immer von 9 Uhr bis 9 Uhr  
am Folgetag
Freitag, 10. Juli 
	 Bahnhof Apotheke im Medicenter
	 Arnoldsweiler Straße 21-23, 52351 Düren, 02421 15309
Samstag, 11. Juli 
	 Abraxas-Apotheke
	 Eschweiler Straße 2b, 52477 Alsdorf, 02404 9188500
Sonntag, 12. Juli 
	 Marien Apotheke
	 Marienstraße 6, 52249 Eschweiler, 02403 31333
Montag, 13. Juli 
	 Martinus Apotheke
	 Frauenrather Straße 7, 52457 Aldenhoven, 02464 6500
Dienstag, 14. Juli 
	 Kloster-Apotheke
	 An Gut Nazareth 8, 52353 Düren, 02421 86928
Mittwoch, 15. Juli
	 Sonnen-Apotheke am Kreisverkehr
	 Friedrich-Ebert-Platz 34, 52351 Düren, 02421 13678
Donnerstag, 16. Juli 
	 Rathaus-Apotheke
	 Indestraße 119, 52249 Eschweiler, 02403 29980
Freitag, 17. Juli 
	 Arnoldus-Apotheke
	 Arnoldusstraße 14, 52353 Düren, 02421 5003775
Samstag, 18. Juli 
	 Tivoli Apotheke
	 Tivolistraße 26, 52349 Düren, 02421 44160
Sonntag, 19. Juli
	 Ahorn-Apotheke
	 Valencienner Straße 134, 52355 Düren, 02421 968800
Montag, 20. Juli 
	 Nord Apotheke
	 Nordstraße 1a, 52428 Jülich, 02461 8330
Dienstag, 21. Juli 
	 Post-Apotheke
	 Kölnstraße 19, 52428 Jülich, 02461 8868

Mittwoch, 22. Juli 
	 MAXMO-Apotheke Kaufland Düren
	 Am Ellernbusch 22, 52355 Düren, 02421 223250
Donnerstag, 23. Juli 
	 Hürtgenwald Apotheke
	 Kreuzstraße 44, 52393 Hürtgenwald, 02429 7205
Freitag, 24. Juli 
	 Flora Apotheke
	 Kölnstraße 48, 52351 Düren, 02421 16405
Samstag, 25. Juli 
	 Markus Apotheke
	 Zülpicher Straße 118, 52349 Düren, 02421 505231
Sonntag, 26. Juli 
	 Engel-Apotheke
	 Eisenbahn Straße 153 e, 52222 Stolberg, 02402 95850

(Angaben ohne Gewähr)
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Rettungsleitstelle Kreis Düren
Tel. 02421/559-0
Notfälle: 112
Rettungshubschrauber - Notarzt-
wagen - Rettungswagen - Kranken-
transportwagen - Feuerwehr
Freiwillige Feuerwehr 
Gemeinde Langerwehe
112
Rettungswache 
Langerwehe-Schlich
112
Ärztlicher Notdienst
In dringenden Fällen wenden Sie sich 
an die Arztrufzentrale, die zu errei-
chen ist unter:
Rufnummer: 116117 
Die Arztrufzentrale ist besetzt:
Mo/Di/Do 19 bis 7.30 Uhr
Mi/Fr/Weiberfastnacht 
13 bis 7.30 Uhr
Sa/So/Feiertag/Heiligabend/ Silves-
ter/Rosenmontag 7.30 bis 7.30 Uhr
Besonderheit: Am Wochentag vor 
einem Feiertag (z. B. Donnerstag vor 
Karfreitag) ist die Arztrufzentrale auf 
jeden Fall ab 18 Uhr besetzt.
Notfallpraxis Roonstr. 30, 
52351 Düren (vor dem Kranken-
haus Düren)
Öffnungszeiten:
Mo/Di/Do 19 bis 22 Uhr Mi/Fr/ 
Weiberfastnacht 13 bis 22 Uhr
Sa/So/Feiertag/Heiligabend/Silvester/
Rosenmontag 8 bis 22 Uhr
Besonderheit: Am Wochentag vor 

Mittwoch, 22. Juli 
	 Apotheke Bacciocco Jülich am Markt
	 Marktplatz 5, 52428 Jülich, 02461 2513
Donnerstag, 23. Juli 
	 Schlossplatz-Apotheke
	 Römerstraße 7, 52428 Jülich, 02461 50415
Freitag, 24. Juli 
	 Karolinger-Apotheke
	 Karolingerstraße 3, 52382 Niederzier, 02428 94940
Samstag, 25. Juli 
	 Wald Apotheke Huppertz e.K. Zweigniederlassung der Stadt 

Apotheke Huppertz e.K.
	 Pumpe 60, 52249 Eschweiler, 02403 557830
Sonntag, 26. Juli 
	 Gertruden-Apotheke
	 Nordstraße 44, 52353 Düren, 02421 82430

(Angaben ohne Gewähr)

einem Feiertag (z. B. Donnerstag vor 
Karfreitag) ist die Notfallpraxis auf 
jeden Fall ab 18 Uhr besetzt.
Die Notfallpraxis kann während der 
Öffnungszeiten ohne Voranmeldung 
besucht werden. 
Zahnärztlicher Notdienst:
Montag, Dienstag, Donnerstag 
und Freitag:
Zentrale Zahnärztliche Notdienst-
Telefon-Nummer: 
0 18 05 - 98 67 00 
für den Fall, dass der behandeln-
de Arzt nicht erreichbar ist, heute  
18 Uhr bis morgen 8 Uhr.
Mittwoch:
Zentrale zahnärztliche Notdienst-Te-
lefon-Nummer: 0 18 05 - 98 67 00
Sprechzeiten für den zahnärztlichen 
Notdienst von 16 bis 18 Uhr
Außerhalb der Sprechzeiten ist die 
Praxis telefonisch rufbereit.
Samstag, Sonntag sowie an 
Feiertagen:
Zentrale zahnärztliche Notdienst-Te-
lefon-Nummer: 0 18 05 - 98 67 00
Sprechzeiten für den zahnärztlichen 
Notdienst von 10 bis 12 Uhr und von 
16 bis 18 Uhr.
Außerhalb der Sprechzeiten ist die 
Praxis telefonisch rufbereit.
Tierärztlicher Notdienst
Zentrale tierärztliche Notdienst-Tele-
fon-Nummer: 0 24 23 - 90 85 41 
Sonstige Notdienste
Wasserversorgung Langerwehe

Bei Störungen der Wasserversorgung 
gibt der automatische Anrufbeant-
worter (Tel.: 0 24 23 / 40 87- 0) 
Auskunft.
Abwasserentsorgung 
Langerwehe
Bei Störungen der Abwasserentsor-
gung wenden Sie sich bitte an die 
Rettungsleitstelle Kreis Düren
Tel.: 0 24 21 / 55 90
Erdgasversorgung:
EWV-Versorgung-Störmeldestelle - 
immer besetzt
Tel.: 0800/398 0110 (freecall)

Elektrizitätsversorgung
Westnetz GmbH (Netzstörung)
Tel.: 0800/4112244 (freecall)
Pflegeberatung
Beratung und Information rund um 
die Pflege erfolgt
•	 trägerunabhängig
•	 kostenlos 
•	 neutral 
bei der Pflegeberatungsstelle des 
Kreises Düren.
Tel.: 02421 / 22-1050900
Pflegestuetzpunkt-Dueren@
Kreis-Dueren.de
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Die nächste Ausgabe erscheint am: 
Freitag, 24. Juli 2026

Annahmeschluss ist am:
20.07.2026 um 10 Uhr

Angebote
Maler

Maler-, Wärmedämm-,  
Trockenbau

und Bodenverlegearbeiten, günsti-
ge Festpreise, saubere Ausführung, 
Termine frei. Tel. 02429/908144 od. 
0170/7555363

Gesuche
Kaufgesuch

Frau Stefan kauft:
Pelze, Lederjacken, Schreib-, Näh-
maschinen, Abendgarderobe, Por-
zellan, Zinn, Krüge, Trachten, Ta-
schen, Uhren, Münzen, Schmuck, 
Zahngold, Silberbesteck, Bilder, Öl-
gemälde, Bernstein, Hirschgeweihe, 
seriöse Kaufabwicklung. 
Tel.: 0177/4278838, Mo-So, 
9-20 Uhr.
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estattungen
irekoven

Hilfe - Beratung - Unterstützung

Sie finden uns in Düren - Gürzenich, Schillingsstraße 61aAus Tradition seit 100 Jahren 

www.birekoven.de
info@birekoven.de

Wir reichen Ihnen die Hand - 
Ihre Familie Birekoven und Team

Tel. 02421-961560

estattungen

Hilfeff - Beratung - Unterstützung
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Bestattungskultur  
im Wandel
Wie Menschen Abschied nehmen, 
sagt viel über eine Gesellschaft aus. 
In Nordrhein-Westfalen zeigt sich 
die Bestattungskultur seit einigen 
Jahren im Wandel. Traditionelle Ri-
tuale bleiben wichtig, gleichzeitig 
wachsen der Wunsch nach indivi-
duellen Formen des Gedenkens 
und der Bedarf an klarer rechtlicher 
Orientierung. 

Zwischen Tradition und Verän-
derung
Kirchliche Trauerfeiern, Erd- und 
Feuerbestattungen prägen weiter-
hin das Bild auf vielen Friedhöfen 
in NRW. Der Friedhof bleibt für viele 
Familien ein fester Ort des Erinnerns. 
Gleichzeitig entscheiden sich immer 
mehr Menschen schon zu Lebzeiten 
für alternative Formen wie anonyme 
Urnenbeisetzungen oder naturnahe 
Grabstätten. Diese Entwicklungen 
verändern die Friedhofslandschaft, 
ohne die kulturelle Bedeutung des 
Abschieds grundsätzlich infrage zu 
stellen.

Rechtlicher Rahmen
Das Bestattungsrecht ist in 
Deutschland Ländersache. In 
Nordrhein-Westfalen gilt weiter-
hin ein klar geregelter Rahmen, 
etwa zur Bestattungspflicht, zur 
Frist zwischen Tod und Beisetzung 
und zur Rolle der Kommunen. In 
den vergangenen Jahren wurden 
einzelne Vorschriften überprüft 
und angepasst, um gesellschaftli-
chen Veränderungen Rechnung zu 
tragen. Auch ab 2025 und 2026 
ist mit weiteren Präzisierungen 
zu rechnen, etwa bei der Ausge-
staltung von Friedhofsordnungen 
oder bei neuen Bestattungsfor-
men, die Kommunen erproben. 
Grundsätzlich bleibt jedoch der 
Schutz der Totenruhe ein zentrales 
Leitprinzip.

Neue Wünsche, neue Angebote
Der Wunsch nach persönlicher Ge-
staltung zeigt sich auch bei Trauerfei-
ern. Musik, Redebeiträge und der Ort 
der Zeremonie werden individueller 

gewählt. Kommunale und kirchliche 
Friedhofsträger reagieren darauf mit 
flexibleren Grabformen und ange-
passten Nutzungszeiten. Für Ange-
hörige ist es wichtig zu wissen, dass 
die konkreten Regelungen oft vor Ort 
festgelegt werden. Ein Blick in die 
jeweilige Friedhofssatzung schafft 
früh Klarheit.

Praktische Hinweise für Ange-
hörige
Im Trauerfall stehen Hinterbliebene 
vor vielen Entscheidungen. In NRW 
sind Bestattungsunternehmen wich-
tige Ansprechpartner, sie kennen die 
regionalen Vorgaben und unterstüt-
zen bei Formalitäten. Sinnvoll ist es 
außerdem, vorhandene Vorsorgever-
träge oder schriftliche Wünsche der 
verstorbenen Person zu prüfen. Wer 
sich frühzeitig informiert, etwa über 
Grabarten, Kosten und Fristen, kann 
in einer emotional belastenden Zeit 
besser handeln.
Die Bestattungskultur in Nordrhein-
Westfalen bleibt von Traditionen 
getragen, öffnet sich aber neuen 
Formen und Bedürfnissen. Für An-
gehörige bedeutet das mehr Ge-
staltungsspielraum, zugleich bleibt 
der rechtliche Rahmen verbindlich. 
Wer sich informiert und Beratung 
annimmt, kann Abschied nehmen 
auf eine Weise, die persönlich ist 
und zugleich den geltenden Regeln 
entspricht.
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Erstes Netzwertreffen Naturschutz im Kreis Düren
Wie gelingt ehrenamtlicher Natur-
schutz im Kreis Düren? Natürlich nur 
mit einer guten Vernetzung! Diese 
stand bei dem ersten Netzwerktref-
fen Naturschutz im Kreis Düren am 
Samstag, 20. Juni, in der Bürgerhalle 
in Vettweiß-Lüxheim besonders im 
Fokus. 
Das Treffen wurde als Abschluss-
veranstaltung der LEADER-Projekte 
Zukunftsdörfer Eifel, Zülpicher Börde 
und Rheinischen Revier an Inde und 
Rur von den beiden Projektleiterin-
nen Henrike Körber und Sarah-Maria 
Hartmann der Biologischen Station 

im Kreis Düren e.V. ausgerichtet.
„In den Projekten Zukunftsdörfer ha-
ben wir viele Menschen kennenge-
lernt, die auf verschiedene Weise im 
Naturschutz wirken. Sie können sich 
so viel gegenseitig beibringen und 
helfen, dass wir sie gerne miteinan-
der vernetzen möchten“, schwärmte 
Sarah Hartmann von den Projektteil-
nehmenden. Henrike Körber betonte, 
dass wir alle die Wahl haben: „Ob 
wir in überhitzten, artenarmen, ver-
siegelten Städten und Dörfern leben 
wollen oder ob wir uns unseren Le-
bensraum selbst ökologisch gestal-

ten wollen und damit Artenvielfalt 
und Klimaschutz fördern.“
Vernetzung steht auch im Mittel-
punkt des gerade gestarteten Pro-
jekts „Nachhaltig leben im Revier“ 
der Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen. Darleen Mikulasch stell-
te dieses mit einem Impulsvortrag 
vor und zeigte auf, dass es bereits 
mehr nachhaltige Initiativen gibt, 
als man allgemein wahrnimmt. Die 
Verbraucherzentrale bietet schon 
jetzt Aktiven die Möglichkeit sich in 
das NeNa (Netzwerk Nachhaltigkeit) 
einzutragen, um besser gesehen zu 
werden und sich mit Gleichgesinn-
ten auszutauschen. Die Plattformen 
sollen auch hier weiter ausgebaut 
werden.
Im Laufe der anschließenden, ange-
regten Diskussionen zwischen den 
Teilnehmenden kristallisierte sich der 
Wunsch heraus eine Expertenliste für 
verschiedene biodiversitätsfördern-
de Maßnahmen mit Kontaktdaten 
zu erstellen, damit Nachahmende 
in direkten Kontakt treten können, 
wenn sie eine Benjes-Hecke, ein 
Sandarium oder einen Käferkeller 
anlegen möchten. Diese Liste wird 

auf der Homepage der Biologischen 
Station Düren veröffentlicht.
Für alle, die jetzt noch aktiv werden 
möchten: Bis September besteht 
noch die Chance Umsetzungsideen 
an die Projektleiterinnen heranzu-
tragen und die Sachmittelförderung 
zum Beispiel bezüglich regionalem 
Saatgut für Wildblumenwiesen und 
Nisthilfen für verschiedene Tier im 
und am Gebäude zu genießen. Be-
günstigt sind allerdings nur Flächen 
und Gebäude innerhalb der drei 
beteiligten LEADER-Regionen, Eifel, 
Zülpicher Börde und Rheinisches Re-
vier an Inde und Rur im Kreis Düren.

Kontakt:
Biologische Station im Kreis Düren 
e.V. - Eifel und Zülpicher Börde: 
Sarah-Maria Hartmann 
(Eifel und Zülpicher Börde), 
02427 90584-94
E-Mail: sarah.hartmann@
biostation-dueren.de
Henrike Körber 
(Rheinisches Revier an Inde und Rur), 
02427 90584-92
E-Mail: henrike.koerber@
biostation-dueren.de 


